
 

 
 
 

Hallennutzungsordnung 

Trainingshalle Kunstturnerinnen-Riege BTV Bern 
 
 

❖ Die Benutzung der gesamten Anlage erfolgt auf eigene Verantwortung. Die 

Kunstturnerinnenriege BTV Bern übernimmt keine Haftung für Unfälle und/oder 

andere Vorkommnisse. 

 

❖ Jede Trainingsgruppe wird durch eine verantwortliche Person geführt und 

vertreten. 

 
❖ Essen und Trinken (mit Ausnahme von Wasser) ist im Trainingsbereich nicht 

erlaubt.  

 
❖ Eltern und andere Besucher:innen haben ohne explizite Genehmigung einer für 

den Trainingsbetrieb verantwortlichen Person keinen Zutritt.  

 
❖ Zu allen Geräten, Matten und weiterer Ausrüstung der Halle wird Sorge getragen. 

 
❖ In die Grube wird immer eine Matte gelegt, um sie zu benützen. Diese ist nach 

Trainingsende wieder zu entfernen. 

 
❖ Nach dem Training müssen Geräte und Matten an ihren Platz zurückgebracht 

werden. Siehe Fotos in der Turnhalle.  

 
❖ Es gibt eine Garderobe für Turnende und eine Garderobe für Leitende.  

 
❖ Sporttaschen und andere Utensilien werden im Garderobenbereich deponiert 

(liegengebliebenes Material wird nach 1 Monat entsorgt).  

 
❖ Alle Personen haben die Halle in Geräteschuhen, Socken oder barfuss zu 

betreten. Strassenschuhe sind nicht erlaubt und sind in der Garderobe zu 

deponieren.  

 
❖ Ballsport jeglicher Art ist nicht erlaubt. (Gefahr für die Beleuchtung). 

 
❖ Die Halle ist ein rauch- und alkoholfreies Gebäude.  

 
❖ Beschädigungen und Verschmutzungen sind umgehend bei Andrea Reber zu 

melden (Nummer: Tel. 079 647 81 04). 

 
❖ Der Trainings- und Garderobenbereich sowie die Toilette sind sauber zu halten.  

 
❖ Für Verlust oder Diebstahl von Wertsachen wird keine Haftung übernommen.  

Hallenordnungsreglement gültig ab 1. Oktober 2023 


